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Neue Pflichten im Arbeitsschutz

Blutentnahmen nur mit
verletzungssicheren Instrumenten

Seit gut einem halben Jahr ist die Über-
gangsfrist der Novellierung der techni-
schen Regel für biologische Arbeits-
stoffe 250 (TRBA 250) nun abgelaufen.
Was hat sich damit verändert, was muss
der Arzt seitdem zum Schutz seiner Mit-
arbeiter unternehmen? 
Dr. Stefan Baars vom Gewerbeaufsichts-
amt Hannover empfiehlt niedergelasse-
nen Ärzten, komplett auf verletzungssi-
chere Instrumente umzustellen. „Die
strengen Schutzvorgaben gelten für alle
Tätigkeiten, bei denen Körperflüssigkeit
in ‘infektionsrelevanter Menge’ übertra-
gen werden kann, etwa bei Blutentnah-
men und Injektionen. Ärzte, die weiter-
hin herkömmliche Instrumente benut-
zen, müssen das gut begründen und na-
türlich dokumentieren“, so Baars. Ein
nicht unerheblicher bürokratischer Auf-
wand.
Dr. Klaus-Günther Heinze, ärztlicher
Leiter des Zentrallaboratoriums im Mar-
tin-Luther Krankenhaus Berlin, emp-
fiehlt den Ärzten, sich mit ihrem Labor-
partner in Verbindung zu setzen. Die
meisten Labore bieten sichere Instru-
mente von verschiedenen Herstellern
an. „Die Mehrkosten halten sich in Gren-

zen“, so Heinze weiter, „eine Komplett-
umstellung auf sichere Blutentnahme-
systeme wird eine durchschnittliche
Arztpraxis jährlich um 60–100 Euro zu-
sätzlich belasten.“ Mit steigendem Ab-
satz der Geräte würden auch die Preise
weiter sinken.

Die technische Regel ist faktisch
verbindlich
Der Einsatz von sicheren Instrumenten
ist Pflicht. Um diese gesetzliche Forde-
rung zu unterstreichen, hat der Aus-
schuss für biologische Arbeitsstoffe
(ABAS) bereits im Mai 2006 eine Ver-
schärfung der TRBA 250 verabschiedet.
Die jetzt gültige Fassung verschärft die
bisherige Formulierung, (konventio-
nelle Instrumente) „sollen ersetzt wer-
den“ zu einem klaren „sind zu ersetzen“.
„Die TRBA 250 stellen als technische Re-
geln zwar keine unmittelbar verbindli-
chen Rechtsvorschriften dar, sie entfal-
ten aber eine faktische Verbindlichkeits-
wirkung“, sagte der Mediziner und An-
walt für Medizinrecht Dr. jur. Dr. med.
Adem Koyuncu, Frankfurt/Main. Sollten
sich Beschäftigte der Arztpraxis oder Pa-
tienten infolge der Nichtbeachtung der
TRBA 250 verletzen, drohten dem Pra-
xisinhaber vor allem strafrechtliche,
haftungsrechtliche und arbeitsschutz-
rechtliche Konsequenzen. Wer als Pra-
xisinhaber und Arbeitgeber die TRBA
250 nicht kenne oder ignoriere, handelt
der Biostoffverordnung zuwider. Kon-
trolliert wird die Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgaben von Versicherern und
Gewerbeaufsichtsämtern.

Ausnahmen erfordern erheblichen
Aufwand
Unter besonderen Voraussetzungen
gäbe es Ausnahmen, so Koyuncu. Der
Arzt müsse aber geeignete und zweck-
mäßige alternative Schutzmaßnahmen
treffen. Wenn er weiterhin auf verlet-
zungssichere Instrumente verzichten
möchte, hat er allerdings einen erhebli-
chen bürokratischen Aufwand. 
„Der Arzt muss unter Beteiligung eines
Betriebsarztes in einer gesondert doku-

mentierten Gefährdungsbeurteilung
darlegen, dass seine Mitarbeiter unter
anderem durch regelmäßige Schulun-
gen und festgelegte Arbeitsabläufe, die
auch in Notfallsituationen nicht umgan-
gen werden können, gleichwertig ge-
schützt sind.“ Er muss auch ein erprob-
tes und sicheres Entsorgungssystem für
verwendete Instrumente nachweisen.
Infiziert sich der Mitarbeiter dann doch,
steht der Arzt in der Rechtfertigungs-
pflicht. Die Frage – wäre die Verletzung
auch mit sicheren Instrumenten pas-
siert? – ist nicht so leicht zu beantwor-
ten.
Nicht nur in juristischen Fachkreisen
mutmaßt man, dass künftig wohl auch
bei Blutentnahmen und Punktionen zur
Entnahme von Körperflüssigkeiten die
Verwendung der sicheren Arbeitsgeräte
zum Regelfall werden dürfte.

Ines Landschek, Berlin

Quelle: Pressegespräch „Schutz vor Nadel-
stichverletzungen – worauf der Praxisbetrei-
ber achten muss“, veranstaltet von Safety
first!, einer Gemeinschaftsinitiative der Bergi-
schen Universität Wuppertal, der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg, der Deutschen Ver-
einigung zur Bekämpfung der Viruskrankhei-
ten e. V. und der Deutschen Gesellschaft für
Fachkrankenpflege e. V.

Jede Nadelstichverletzung ist meldepflichtig

Nadelstichverletzungen sind gar nicht so selten.
Unter Hektik und Zeitdruck, bei der Entsorgung
der Instrumente oder beim sogenannten „Re-
capping“, bei dem die Kappe unvorschriftsmä-
ßig wieder auf die Nadel gesetzt wird, kann es
sehr schnell vorkommen, dass sich die Helferin
oder der Arzt verletzt. Meist wird das als Baga-
telle abgetan, „aber das ist sie nicht, sondern
jede Nadelstichverletzung ist meldepflichtig“,
so Dr. Stefan Baars, Hannover. Warum so viel
Akribie? Baars beschreibt die Prävalenzen so:
„Jede Nadelstichverletzung birgt das Risiko ei-
ner Infektion. Nach einer Nadelstichverletzung
bei einem infektiösen „Spender“ beträgt das In-
fektionsrisiko für HBV (Hepatitis-B-Virus) min-
destens 30 %, für HCV (Hepatitis-C-Virus) min-
destens 3 % und für HIV (humanes Immundefi-
zienzvirus) rund 0,3 % am nicht behandelten Pa-
tienten.“
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